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Haushaltssatzung 
der Landeshauptstadt Potsdam 

für das Haushaltsjahr 2007

Auf Grund der §§ 76 ff des Entwurfs für eine Gemeindeordnung für
das Land Brandenburg mit Stand vom 30.05.2006 in Verbindung
mit der auf der Grundlage von § 94a der Gemeindeordnung für
das Land Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom
10. Oktober 2001 (GVBL. I S. 154), zuletzt geändert durch Art. 15
des Gesetzes vom 28.06.2006 (GVBL. I S. 74, 86) erteilten Aus-
nahmegenehmigung des Ministeriums des Innern vom 27. De-
zember 2006, (AZ III/ 2- 352- 4) wird nach Beschluss der Stadtver-
ordnetenversammlung vom 4. Juli 2007 folgende Haushaltssat-
zung erlassen:

§ 1
Festsetzungen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 wird im Ergebnis-
haushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf 377.756.300 EUR

ordentlichen Aufwendungen auf 393.194.800 EUR

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -15.438.500 EUR

Finanzergebnis (Zinsen und sonstige 
Finanzerträge ./. Zinsen und sonstige 
Finanzaufwendungen) -3.698.000 EUR

außerordentlichen Erträge auf 0 EUR

außerordentlichen Aufwendungen auf 0 EUR

Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag -19.136.500 EUR

im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag 
der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 353.417.700 EUR

Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 362.633.400 EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und 
der Finanzierungstätigkeit auf 93.765.500 EUR



Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und 
der Finanzierungstätigkeit auf 95.214.100 EUR

festgesetzt.

§ 2
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 3
Kredite

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Lei-
stung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf,
wird auf

100.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haus-
haltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer 2. Gewerbesteuer

a) für die land- und b) für die Grund-

forstwirtschaftlichen stücke

Betriebe (Grundsteuer B)

(Grundsteuer A)

Potsdam (außer 

nachstehende 

Ortsteile) 250 v. H. 493 v. H. 450 v. H.

OT Golm 200 v. H. 350 v. H. 200 v. H.

OT Groß Glienicke 200 v. H. 350 v. H. 350 v. H.

OT Satzkorn 200 v. H. 300 v. H. 310 v. H.

OT Neu Fahrland 200 v. H. 300 v. H. 350 v. H.

§ 6
Haushaltssicherungskonzept

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsaus-
gleich im Jahre 2015 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssi-
cherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind
bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 7
Bewirtschaftungsgrundsätze

1. Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und
Auszahlungen gem. § 81 Abs. 1 GO- Doppik Bbg liegen bei
Beträgen von mehr als 300.000 € vor und bedürfen der vor-
herigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung.

2. Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen
und Auszahlungen entscheidet bei Beträgen bis 100.000 € der
Kämmer er sowie bei Beträgen bis 300.000 € der Hauptaus-
schuss.

3. Ein Fehlbetrag im Sinne des § 79 Abs. 2 Nr. 1 GO- Doppik
Bbg ist erheblich, wenn er 3 % der ordentlichen Gesamtauf-
wendungen ü bersteigt.

4. Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen im Sinne des
§ 79 Abs. 2 Nr. 2 GO- Doppik Bbg sind erheblich, wenn sie 1 %
der ges amten Aufwendungen oder Auszahlungen übersteigen.

5. Bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im
Sinne des § 7 Abs. 2 GemHV- Doppik Bbg liegt die Wertgrenze
bei 50.0 00 €.

6. Von wesentlicher Bedeutung für die Abgrenzung zwischen or-
dentlichem und außerordentlichem Ergebnis gem. § 3 Abs. 3
GemHV- Doppik Bbg werden Aufwendungen und Erträge mit
einer Größenordnung ab 50.000 € angesehen.

7. Im Sinne des § 22 Abs. 4 GemHV- Doppik Bbg werden be-
stimmte Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen
erhöhen oder besti mmte Mindererträge bestimmte Ansätze
für Aufwendungen vermindern. Das gleiche gilt für Einzahlun-
gen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit.
Diese sind durch besonderen Vermerk gekennzeichnet.

8. Im Sinne des § 23 Abs. 1 GemHV- Doppik Bbg sind Ermächti-
gungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Aus-
zahlungen ganz oder teilweise übertragbar, wenn im Haus-
haltsplan nichts anderes bestimmt ist. Bei unausgeglichenem
Haushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teil-
betrag der Aufwendungen und der damit verbundenen Aus-
zahlungen übertragen werden.
In der Landeshauptstadt Potsdam sind diese durch besonde-
ren Vermerk gekennzeichnet.

9. Alle Aufwendungen sind bis auf Weiteres zu 95 % zur Bewirt-
schaftung freigegeben. Eine darüber hinaus gehende Freigabe
bedarf eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung.
Die Freigabe kann erfolgen für Aufwendungen und den damit
verbundenen Auszahlungen:
• für alle pflichtigen Aufgaben und den damit verbundenen

Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem maxima-
len Betrag von insgesa mt 16 Mio. Euro,

• bei pflichtigen Aufgaben darüber hinaus, wenn der Jahres-
fehlbetrag der Ergebnisrechnung den Höchstbetrag von
18 Mio. Euro nicht überschreiten wird.

• bei freiwilligen Aufgaben und den damit verbundenen Auf-
wendungen und Auszahlungen bis zu einem maximalen
Betrag von insgesamt 1,8 Mio. Euro,

• bei freiwilligen Aufgaben darüber hinaus, wenn der Jahres-
fehlbetrag der Ergebnisrechnung den Höchstbetrag von
18 Mio. Euro nicht überschreiten wird.

Von der vorstehenden Bewirtschaftungssperre von vornherein
ausgenommen sind:
• Ansätze von Aufwendungen und Auszahlungen, die zu

100% durch Erträge und Einzahlungen aus Fördermitteln
des Bundes, des Landes oder Sonstiger gedeckt sind,

• Aufwendungen und Auszahlungen, die in vollem Umfang
durch bereits aus Vorjahren bestehende Verträge und Mit-
gliedschaften gebunden sind,

• Aufwendungen und Auszahlungen des Deckungskreises
Soziale Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB X II,

• Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen an
den Eigenbetrieb Kommunaler Immobilien Service

• Aufwendungen, die nicht mit Auszahlungen verbunden sind.

§ 8
Erweiterte Bewirtschaftungsregeln

für den doppischen Haushalt

1. Die LHP konnte für das Haushaltjahr 2007 keinen ausge-
glichenen Haushalt aufstellen. Dies macht es notwendig, jede
Aufwendungsreduzierung und Ertragserhöhung grundsätzlich
zur Verringerung des Fehlbetrages einzusetzen. Gleichzeitig
soll mit der Einführung der Doppik eine effektivere Haushalts-
steuerung ermöglicht werden. Aus diesem Grund werden für
die Haushaltsdurchführung folgende ergänzende Regelungen
getroffen, die zum einen die Flexibilität erhöhen, zum anderen
die Einhaltung des geplanten Jahresergebnisses sichern sollen.

2. Auf der Ebene der Produkte werden Teilergebnishaushalte ge-
bildet.

3. Alle Ansätze eines Teilergebnishaushaltes sind innerhalb der
jeweiligen Kontengruppe (zusammengehörige Sachkonten mit
gleich lautenden ersten 2 Stellen im Kontenplan) grundsätzlich
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen deckungsfähig:
3.1. Mehrertrag und Minderaufwand bei zweckgebundenen

Mitteln, darf nicht für andere als den bestimmten Zweck
eingesetzt werden.

3.2. Mehrertrag und Minderaufwand bei nichtzahlungswirk-
samen Erträgen und Aufwendungen darf nicht zur Deck-
ung zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen ein-
gesetzt werden.
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3.3. Bereits durch Rechtsgeschäfte gebundener aber noch
nicht fälliger Aufwand darf nicht zur Deckung eingesetzt
werden.

3.4. Für Personalaufwendungen und für innere Verrechnun-
gen eingeplante Mittel dürfen grundsätzlich nicht zur
Deckung herangezogen werden. Der Kämmerer kann im
Einzelfall die Deckung zulassen, wenn sicher gestellt ist,
dass hierdurch der in § 7 Abs. 7 geplante Jahresfehlbe-
trag nicht überschritten wird.

4. Darüber hinaus werden die in der Anlage bezeichneten Auf-
wendungen gemäß § 22 Abs. 2 GemHV-Doppig Bbg für
gegenseitig deckungsfähig erklärt.

5. Mehraufwand und Minderertrag sind zunächst innerhalb des Tei-
lergebnishaushaltes des jeweiligen Produktes zu decken. Ist die
Deckung nicht möglich, erfolgt die Deckung im Budget des je-
weiligen Fach- bzw. Servicebereiches. Ist auch hier die Deckung
nicht gewährleistet, sind die Haushaltsvewrschlechterungen auf
Ebene der Geschäftsbereiche aufzufangen. Nur wenn dies trotz
Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten ausgeschlossen ist, darf ei-
ne Deckung aus dem Gesamtergebnishaushalt erfolgen.

6. Für die Pilotbereiche (Fachbereiche) 15, 21, 32 und 46 kann
der Oberbürgermeister bestimmen, dass zur Erprobung einer
dezentralen flexiblen Haushaltswirtschaft hiervon abweichen-
de Budgetregeln gelten. Insbesondere kann darin bestimmt
werden, dass Ansätze im jeweiligen Budget deckungsfähig sind.
Über die Erfahrungen mit der Budgetierung ist der Stadtverord-
netenversammlung zusammen mit der Vorlage des Jahres-
abschlusses zu berichten.

Potsdam, den 19. Juli 2007

Jann Jakobs
Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung

Die vorstehende von der Stadtverordnetenversammlung am
04.07.2007 beschlossene Haushaltssatzung 2007 wird hiermit
gemäß § 19 der Hauptsatzung der Landeshauptstadt Potsdam öf-
fentlich bekannt gemacht.

Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes ist gemäß
§ 63 Abs. 5 des E-KV Bbg i. V .m. der Ausnahmegenehmigung
des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg vom
27.12.2006 erteilt worden (Bescheid des Ministeriums des Innern
des Landes Bbg. vom 18.09.2007 Gesch. Z. III/2-353-31-54).

Der durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung festge-
setzte Gesamtbetrag der Kassenkredite ist dem Ministerium des
Innern des Landes Brandenburg angezeigt worden.

In die Haushaltssatzung und in die Anlagen kann jeder Einsicht
nehmen.

Die Einsichtnahme erfolgt während der Dienststunden (8.00 –
16.00 Uhr) in den Tagen nach der öffentlichen Bekanntmachung in
der Stadtverwaltung/Stadthaus, Bereich Haushalt und KLR, Frie-
drich-Ebert-Straße 79 –81, Zimmer 244/245.

Potsdam, den 21. September 2007

Jann Jakobs
Oberbürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung

Die Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Pots-
dam hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 05.09.2007 gemäß § 93
Abs. 3 i. V. m. § 35 Abs.2 Ziff.16 Gemeindeordnung für das Land
Brandenburg (GO) über die Jahresrechnung 2006 und die Ent-
lastung des Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt Potsdam
– Drucksache 07/SVV/0670 – folgenden Beschluss gefasst:

1. Die StVV nimmt den Schlussbericht des Rechnungsprüfungs-
amtes über die Prüfung der Jahresrechnung 2006 zur Kennt-
nis und beschließt über die Abnahme der Jahresrechnung
2006 der Landeshauptstadt Potsdam. Das Ergebnis der
Haushaltsrechnung 2006 wurde vom Oberbürgermeister wie
folgt festgestellt:

im Verwaltungshaushalt
mit Einnahmen von 395.505.298,65 EUR
mit Ausgaben von 417.237.432,59 EUR

im Vermögenshaushalt
mit Einnahmen von 78.470.513,35 EUR
mit Ausgaben von 78.470.513,35 EUR

2. Dem Oberbürgermeister wird gemäß § 93 Abs.3 GO Branden-
burg für das Haushaltsjahr 2006 uneingeschränkte Entlastung
erteilt.

Die Jahresrechnung liegt zu jedermanns Einsicht während der
Dienststunden (8.00 – 16.00 Uhr) in der Landeshauptstadt 
Potsdam/Stadthaus, Bereich Haushalt und KLR, Friedrich-Ebert-
Straße 79 – 81, Zimmer 244/245 aus.

Potsdam, 14. September 2007

Jann Jakobs
Oberbürgermeister



Bei einer eventuellen Fortsetzung der Sitzung findet diese am dar-
auf folgenden Montag, 15. Oktober 2007 statt.

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

0 Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
sowie der ordnungsgemäßen Ladung/Bestätigung der
Tagesordnung/Bestätigung der Niederschrift vom
05.09.2007

1 Bericht des Oberbürgermeisters

2 Fragestunde

Zu folgenden Themen liegen Anfragen vor:
Spirelli-Bande, Schließzeiten von Kindertagesstätten, Kapa-
zitätsprobleme in Potsdams, Kindertagesstätten, Über-
schreitung von zulässigen Gruppen- bzw. Klassenstärken,
Auslastung der Kinderheime, Ersatzpflanzungen in Alt-Dre-
witz, Baumaßnahmen Campus am Stern, Brachfläche in der
Ricarda-Huch-Strasse, Vermeidung von losem Splitt auf
Straßen, Versorgung neue Ortsteile, Fahrbahninstandset-
zung Forststraße, Initiative „Nationale Stadtentwicklungspo-
litik“, Nutzungsverträge Schiffbauergasse, Bundeskongress
des BWK 2007 in Potsdam, Gutachten Museumsstandorte,
Haushaltsbegleitender Antrag „Kostenfreie Teilnahme an der
Mittagsversorgung“, Tierschutzverein Potsdam und Umge-
bung e. V., Reduzierung Bauvolumen, Akustik HOT, Öffentli-
che Defibrillatoren, Grundschule am Priesterweg, Parkver-
bot in der Yorckstraße, Umgehung bundesgesetzlicher Re-
gelungen, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Ökologische
Kriterien

Weitere Fragen können durch die Stadtverordneten
bis Donnerstag, 4. Oktober 2007, eingereicht werden.

3 Wiedervorlagen aus den Ausschüssen 
– Vorlagen der Verwaltung –

3.1 Erhalt der Eisenhart-Schule
07/SVV/0054 Fraktion CDU

3.2 Schulstandorte Burg- und Kurfürstenstraße
07/SVV/0719 Oberbürgermeister, FB Schule und

Sport

3.3 Satzung über die Aufhebung der Satzung über den Vorha-
benbezogenen Bebauungsplan (Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan) Nr. 12 „Freizeitpark Drewitz“
07/SVV/0472 Oberbürgermeister, FB Stadtplanung

und Bauordnung

3.4 Zustimmung zum städtebaulichen Vertrag über die Voraus-
setzungen zur Aufhebung des Vorhaben und Erschließungs-
plans Nr. 12 „Freizeitpark Drewitz“ und die Erschließung des
Vorhabens Einrichtungshaus in Potsdam-Drewitz sowie Auf-
hebung des Aufstellungsbeschlusses zum Bebauungsplan
Nr. 105 „Neuendorfer Straße/Gerlachstraße“
07/SVV/0672 Oberbürgermeister, FB Stadtplanung

und Bauordnung

3.5 Nahverkehrsplan 2007-2011 der Landeshauptstadt Pots-
dam
07/SVV/0474 Oberbürgermeister, FB Stadtplanung

und Bauordnung

3.6 Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan Nr. 29 „Nahversorgungsbereich Golm“
07/SVV/0641 Oberbürgermeister, FB Stadtplanung

und Bauordnung

3.7 Aufhebung von Aufstellungsbeschlüssen zu Bauleitplänen
der Verbindlichen Bauleitplanung und zu sonstigen Satzun-
gen nach BauGB
07/SVV/0651 Oberbürgermeister, FB Stadtplanung

und Bauordnung

3.8 Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 103 „Ehe-
maliges RAW-Gelände Friedrich-Engels-Straße“
07/SVV/0652 Oberbürgermeister, FB Stadtplanung

und Bauordnung

3.9 Aufstellungsbeschluss zur 3. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 2 „Horstweg-Süd“, Teilbereich Horstweg/Schlaatz-
weg
07/SVV/0653 Oberbürgermeister, FB Stadtplanung

und Bauordnung

3.10 Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 114 „Pots-
damer Straße/Am Raubfang“ sowie Aufhebung des Aufstel-
lungsbeschlusses des Bebauungsplans Nr. 13 „Am Raub-
fang“
07/SVV/0654 Oberbürgermeister, FB Stadtplanung

und Bauordnung

3.11 Auslegungsbeschluss für den Bebauungsplan SAN - P 11
„Block 21 Nordbereich“
07/SVV/0667 Oberbürgermeister, FB Stadterneue-

rung und Denkmalpflege

3.12 Sanierungsgebiet „Potsdamer Mitte“ Änderung der Sanie-
rungsziele
07/SVV/0671 Oberbürgermeister, FB Stadterneue-

rung und Denkmalpflege

3.13 Erste Satzung zur Änderung der Satzung über die Verände-
rungssperre im Bereich des Bebauungsplans Nr. 35-3
„Schwanenallee/Berliner Straße“ der Landeshauptstadt Pots-
dam
07/SVV/0677 Oberbürgermeister, FB Stadtplanung

und Bauordnung

3.14 Errichtung einer Grundschule mit Hort im Entwicklungsge-
biet Bornstedter Feld
07/SVV/0678 Oberbürgermeister, FB Schule und

Sport

3.15 Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 8 „Sport- und
Freizeitanlage“ (Neu Fahrland)
07/SVV/0681 Oberbürgermeister, FB Stadtplanung

und Bauordnung

4 Wiedervorlagen aus den Ausschüssen 
– Vorlagen der Fraktionen –

4.1 Kompostanlage Nedlitz
07/SVV/0189 Fraktion CDU

4.2 Bürgertreff im Stadtteil Waldstadt II
06/SVV/0209 Fraktion DIE LINKE.PDS

4.3 Zusammensetzung des Strom- und Gaspreises
07/SVV/0347 Fraktion Die Andere
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4.4 Hundesteuermarken
07/SVV/0438 Fraktion Familien-Partei

neue Fassung vom 19.09.2007

4.5 Erhalt der Parkplätze in der Yorckstraße
07/SVV/0410 Fraktion DIE LINKE.PDS

4.6 Kostenlose Kinderbetreuung
07/SVV/0493 Fraktion Familien-Partei

4.7 Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien in der
Bauleitplanung
07/SVV/0514 Fraktion BürgerBündnis/FDP

4.8 Sicherung der räumlichen Voraussetzungen für die mobile
Straßensozialarbeit
07/SVV/0523 Fraktion SPD

4.9 Tierheim Potsdam
07/SVV/0557 Fraktion DIE LINKE

4.10 Sanierung der Schwimmhalle Am Brauhausberg
07/SVV/0593 Fraktion BürgerBündnis/FDP

4.11 Unterstützung der Arbeit des Seniorenbeirates
07/SVV/0543 Fraktion DIE LINKE

4.12 Mehr Nutzer für den ÖPNV
07/SVV/0545 Fraktion DIE LINKE

4.13 Denkmalwürdige Gebäude aus der DDR-Zeit
07/SVV/0547 Fraktion DIE LINKE

4.14 Verständigung über die Grundsätze für Wohnungsneubau in
Potsdam
07/SVV/0549 Fraktion DIE LINKE

4.15 Gestaltung Luisenplatz
07/SVV/0551 Fraktion DIE LINKE

4.16 Wiederaufnahme des Planverfahrens zum Bebauungsplan
Nr. 25-1 „Eigenheimsiedlung am Ravensbergweg“
07/SVV/0553 Fraktion DIE LINKE

4.17 Keine Strompreiserhöhungen
07/SVV/0555 Fraktion DIE LINKE

4.18 Privatisierung kommunaler Wohnungen im Ortsteil Mar-
quardt
07/SVV/0556 Fraktion DIE LINKE

4.19 Grundstückserschließung „Am Raubfang“ in Bornim
07/SVV/0569 Fraktion CDU

4.20 Umbenennung einer Straße
07/SVV/0570 Fraktion CDU

4.21 Verkehrsberuhigung Allee nach Glienicke
07/SVV/0591 Fraktion CDU

4.22 Mobiles Familienbüro
07/SVV/0605 Fraktion SPD

4.23 Themenjahr 2009
07/SVV/0688 Fraktion Grüne/B90

4.24 Sitzungskalender 2008
07/SVV/0644 Stadtverordnete B. Müller als Vorsit-

zende der StVV

4.25 Sechste Änderung der Geschäftsordnung der Stadtverord-
netenversammlung
07/SVV/0645 Stadtverordnete B. Müller als Vorsit-

zende der StVV

4.26 Jahresrechnung 2006
07/SVV/0689 Fraktion BürgerBündnis/FDP

4.27 Wegeleitsystem in der Lennésche Feldflur
07/SVV/0690 Fraktion BürgerBündnis/FDP

4.28 Abenteuerspielplatz für den Schlaatz
07/SVV/0694 Fraktion SPD

4.29 Ort des Gedenkens für den 20. Juli im Stadthaus
07/SVV/0695 Fraktion SPD, Fraktion CDU

4.30 Berichterstattung über Vergabe von Gutachten und Unter-
suchungen
07/SVV/0699 Fraktion Die Andere

4.31 Offenlegung der Strompreiskalkulation
07/SVV/0706 Fraktion Die Andere

4.32 Planwerkstadt Speicherstadt-Brauhausberg-RAW
07/SVV/0698 Fraktion SPD

4.33 Erarbeitung einer städtebaulichen Rahmenplanung für den
Bereich Brauhausberg-Tornow
07/SVV/0700 Fraktion SPD

4.34 Schaustelle Landtag „Kaiser-Wilhelm-Blick am Brauhaus-
berg“
07/SVV/0701 Fraktion SPD

4.35 Wegerechte am Brauhausberg
07/SVV/0703 Fraktion SPD

4.36 Wiederbelebung Wackermannshöhe
07/SVV/0704 Fraktion SPD

4.37 Bebauung Speicherstadt
07/SVV/0705 Fraktion SPD

4.38 Havelblick/Kaiser-Friedrich-Blick
07/SVV/0707 Fraktion SPD

4.39 Belvedere auf dem Brauhausberg
07/SVV/0709 Fraktion SPD

4.40 Kennzeichnung Zugang Uferweg „Tornow“
07/SVV/0710 Fraktion SPD

4.41 Erarbeitung eines B-Planes zur Sicherung des öffentlichen
Uferweg mit Uferpark und nutzbarer Uferzone entlang der
Leipziger Straße, Templiner Straße, Judengraben bis zur
Fährstelle zum Kiewitt
07/SVV/0711 Fraktion SPD

4.42 Rahmenplanung Luisenhof
07/SVV/0712 Fraktion SPD

4.43 Gespräche mit Stadtspuren
07/SVV/0713 Fraktion SPD

4.44 Sanierung Templiner Straße
07/SVV/0714 Fraktion SPD

4.45 Schaffung Baurecht und Veräußerung städtischer Grund-
stücke
07/SVV/0715 Fraktion SPD

4.46 Bedarfsanalyse Wohnungsneubau
07/SVV/0716 Fraktion SPD

5 Anträge

5.1 Schutzstatus Siedlung Vorderkappe
07/SVV/0702 Fraktion SPD
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5.2 Tierheimneubau
07/SVV/0738 Fraktion CDU

5.3 Außenstelle für die Fundtierabgabe
07/SVV/0739 Fraktion CDU

5.4 Ausschussumbesetzung
07/SVV/0740 Fraktion CDU

5.5 Verbilligte Abgabe von Grundstücken aus dem Entwicklungs-
gebiet Bornstedter Feld für Maßnahmen der Pro Potsdam
07/SVV/0741 Fraktion CDU

5.6 Keine Gebührenerhöhung der STEP
07/SVV/0742 Fraktion CDU

5.7 Energiekataster
07/SVV/0743 Fraktion BürgerBündnis/FDP

5.8 Auflösung des Eigenbetriebes Seniorenwohnheim „Ge-
schwister Scholl“/Aufhebungssatzung
07/SVV/0744 Oberbürgermeister, GB Zentrale Steu-

erung und Service

5.9 Pacht für Erholungsgrundstücke
07/SVV/0746 Fraktion DIE LINKE

5.10 Bauvorhaben Off-Line-Klub
07/SVV/0747 Fraktion DIE LINKE

5.11 Veranstaltungshalle im Filmpark
07/SVV/0748 Fraktion DIE LINKE

5.12 Verzicht auf Feldversuch Zeppelinstraße
07/SVV/0749 Fraktion DIE LINKE

5.13 Grüne Welle
07/SVV/0750 Fraktion DIE LINKE

5.14 Synagogenbau
07/SVV/0751 Fraktion DIE LINKE

5.15 Schulmilch
07/SVV/0752 Fraktion DIE LINKE

5.16 Garagengrundstücke PRO Potsdam
07/SVV/0753 Fraktion DIE LINKE

5.17 Kundenbefragung der PAGA
07/SVV/0754 Fraktion DIE LINKE

5.18 Kommunalwahlrecht für Migrantinnen und Migranten
07/SVV/0755 Fraktion DIE LINKE

5.19 Unterstützung Exploratorium
07/SVV/0756 Fraktion DIE LINKE

5.20 Verhandlungen über ein Sonder-Wohnungsbauprogramm für
Potsdam mit dem Land Brandenburg
07/SVV/0771 Fraktion CDU

5.21 Alte Neuendorfer Kirche
07/SVV/0772 Fraktion CDU, Fraktion SPD

5.22 Aufstellungsbeschluss zur 8. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 45 „Karl-Marx-Straße“, Teilbereich ufernahe Bau-
grundstücke
07/SVV/0780 Oberbürgermeister, FB Stadtplanung

und Bauordnung

5.23 Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 16 „Hotel und Büropark Voltaireweg“, Teilbereich
Voltaireweg
07/SVV/0781 Oberbürgermeister, FB Stadtplanung

und Bauordnung

5.24 Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 42.2 „Kaserne Pappelallee“
07/SVV/0810 Oberbürgermeister, FB Stadterneue-

rung und Denkmalpflege

5.25 Entlastung des Oberbürgermeisters und des Kuratoriums
der kommunalen Stiftung Altenhilfe Potsdam für 2006
07/SVV/0782 Oberbürgermeister, GB Soziales, Ju-

gend, Gesundheit, Ordnung und Um-
weltschutz

5.26 Aktivplätze für Potsdam
07/SVV/0790 Fraktion CDU

5.27 Standesamtliche Trauung im Schloss Kartzow
07/SVV/0793 Fraktion SPD

5.28 Teilnahme am Evaluierungsprogramm „PPP-Schulstudie“
07/SVV/0794 Fraktion SPD

5.29 Sport- und Freizeitanlage in der Hans-Sachs-Straße
07/SVV/0795 Fraktion SPD

5.30 Strandbad Luftschiffhafen
07/SVV/0796 Fraktion SPD

5.31 Lückenschluss am Uferweg im Bereich der Villa Carlshagen
07/SVV/0797 Fraktion SPD

5.32 Pflege des Uferweges
07/SVV/0798 Fraktion SPD

5.33 Sicherung von eventueller Altbebauung im Luftschiffhafen
07/SVV/0799 Fraktion SPD

5.34 Soziale Infrastruktur in der Teltower- und Templiner Vorstadt
07/SVV/0801 Fraktion SPD

5.35 Jugendclub in Drewitz
07/SVV/0802 Fraktion SPD

5.36 Kinder- und Jugendarbeit im Schulgebäude Burgstraße
07/SVV/0803 Fraktion SPD

5.37 Containeraufstellung Eisenhartschule
07/SVV/0805 Fraktion CDU

5.38 Oberstufenzentrum II Potsdam – Errichtung des Bildungsgan-
ges „Staatlich geprüfte/r Sportassistent/in zum 01.02.2008
07/SVV/0807 Oberbürgermeister, FB Schule und

Sport

5.39 Namensgebung Potsdamer Schulen
07/SVV/0808 Oberbürgermeister, FB Schule und

Sport

5.40 Ausschreibung von Planungsleistungen für eine Mehr-
zwecksporthalle am Luftschiffhafen
07/SVV/0809 Oberbürgermeister, FB Schule und

Sport

5.41 Straßenreinigungssatzung 2008
07/SVV/0811 Oberbürgermeister, FB Ordnung und

Sicherheit

5.42 Straßenreinigungsgebührensatzung 2008
07/SVV/0812 Oberbürgermeister, FB Ordnung und

Sicherheit

5.43 Erstattung von Schülerfahrtkosten (Antrag DS 07/OBR/0059)
07/SVV/0814 Oberbürgermeister, FB Schule und

Sport

5.44 Preisgünstiger Transport von Kita-, Hort- und Schulgruppen
07/SVV/0823 Fraktion Familien-Partei
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5.45 Grünes Klassenzimmer für Vorschüler
07/SVV/0825 Fraktion Familien-Partei

5.46 Hunde an die Leine
07/SVV/0826 Fraktion Familien-Partei

5.47 Soccerworld
07/SVV/0828 Fraktion Familien-Partei

5.48 Ausschussbesetzung
07/SVV/0829 Fraktion Familien-Partei

5.49 Ausschussbesetzung
07/SVV/0830 Fraktion Familien-Partei

5.50 Weitergabe von Daten an die SPSG
07/SVV/0834 Fraktion Die Andere

5.51 Prüfung von Betriebskostenabrechnungen
07/SVV/0835 Fraktion Die Andere

5.52 Teilnahme der Landeshauptstadt Potsdam an der Aktion
„Deutschland zeigt Flagge für Tibet“
07/SVV/0836 Fraktionen BürgerBündnis/FDP, Grüne/

B90, CDU

5.53 Denkmalbeirat
07/SVV/0838 Fraktion Grüne/B90

5.54 Konzept zur Behandlung von Straßenabwasser
07/SVV/0841 Fraktion Grüne/B90

5.55 Dächer für Solaranlagen
07/SVV/0844 Fraktion Grüne/B90

5.56 Mensa der Sportschule Friedrich Ludwig Jahn
07/SVV/0846 Fraktion SPD

6 Aufträge der Stadtverordnetenversammlung an den
Oberbürgermeister

6.1 Übersicht über die Energiepreisentwicklung
gemäß Vorlage: 07/SVV/0307

6.1.1 Mitteilungsvorlage – siehe Tagesordnungspunkt 10 im nicht
öffentlichen Teil

6.2 Bericht zu möglichen Kostensenkungspotenzialen zur Ver-
ringerung von Bewirtschaftungskosten
gemäß Vorlage: 06/SVV/1021

6.3 Konzept zur Sicherung des Karl-Liebknecht-Stadions
gemäß Vorlage: 07/SVV/0491 und 07/SVV/0522

6.4 Bilanz Verwaltungsreform
gemäß Vorlage: 07/SVV/0172

6.5 Bericht über die Möglichkeit der Nutzung städtischer Dä-
cher mit Photovoltaikanlagen
gemäß Vorlage: 06/SVV/0784

6.6 Anschlussförderung Drewitz
gemäß Vorlage: 07/SVV/0232

6.7 Information bezüglich der Schaffung der Stelle eines Me-
dienbeauftragten
gemäß Vorlage: 07/SVV/0542

6.8 Information bezüglich kostenpflichtiger Toiletten
gemäß DS 07/SVV/0268

6.8.1 Kostenpflichtige Toiletten
07/SVV/0788 Oberbürgermeister, KIS

6.9 Ergebnisse der Wohnraumversorgung – Belegungsbindung
gemäß: Vorlage: 02/SVV/0427

6.9.1 Informationen über den Wohnungsmarkt der Landeshaupt-
stadt Potsdam 2006 (Wohnungsmarktbericht 2006)
07/SVV/0851 Oberbürgermeister, FB Soziales, Ge-

sundheit und Umwelt

Nicht öffentlicher Teil

7 Bestätigung der nicht öffentlichen Tagesordnung/Be-
stätigung der nicht öffentlichen Niederschrift vom
05.09.2007

8 Nicht öffentliche Wiedervorlagen aus den Ausschüssen

8.1 Bestellung eines Erbbaurechts an dem Grundstück Hein-
rich-Mann-Allee 103 (Tennisplätze) in Potsdam
07/SVV/0476 Oberbürgermeister, KIS

8.2 Vergabe eines Erbbaurechts aus dem Treuhandvermögen
der Sanierungsträger Potsdam GmbH, Grundstück im Ent-
wicklungsbereich „Block 27“, Charlottenstraße 28
07/SVV/0648 Oberbürgermeister, FB Stadterneue-

rung und Denkmalpflege

8.3 Verkauf des Grundstücks Kastanienallee 22 c in Potsdam
07/SVV/0675 Oberbürgermeister, KIS

8.4 Grundstücksverkauf aus dem Treuhandvermögen der Sanie-
rungsträger Potsdam GmbH Grundstücke im Entwicklungs-
bereich „Block 27“ Yorckstraße 14/15, Wilhelm-Staab-Stra-
ße 7/8, Wilhelm-Staab-Straße 9, Wilhelm-Staab-Straße 1/
Charlottenstraße 32a, Charlottenstraße 32
07/SVV/0696 Oberbürgermeister, FB Stadterneue-

rung und Denkmalpflege

9 Nicht öffentliche Anträge

9.1 Feststellung des Jahresabschlusses des Eigenbetriebes Se-
niorenwohnheim „Geschwister Scholl“ der Landeshaupt-
stadt Potsdam zum 31.12.2004
07/SVV/0783 Oberbürgermeister, GB Soziales, Ju-

gend, Gesundheit, Ordnung und Um-
weltschutz

9.2 Feststellung des Jahresabschlusses des Eigenbetriebes Se-
niorenwohnheim „Geschwister Scholl“ der Landeshaupt-
stadt Potsdam zum 31.12.2005
07/SVV/0784 Oberbürgermeister, GB Soziales, Ju-

gend, Gesundheit, Ordnung und Um-
weltschutz

9.3 Verkauf des Grundstücks Rudolf-Breitscheid-Straße 15 in
Potsdam
07/SVV/0786 Oberbürgermeister, KIS

9.4 Straßenbahnbeschaffung – Finanzierungsvertrag
07/SVV/0815 Oberbürgermeister, GB Zentrale Steu-

erung und Service

9.5 Interessenbekundungsverfahren zur Betreibung einer Kin-
dertagesstätte für Kinder im Hortalter im Bornstedter Feld
07/SVV/0816 Oberbürgermeister, FB Jugendamt

9.6 Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Oberbürgermeister
07/SVV/0824 Stadtverordnete B. Müller als Vorsit-

zende der StVV

10 Mitteilungsvorlage – Erstellung einer Übersicht über die
Energiepreisentwicklung
07/SVV/0720 Oberbürgermeister, Bereich Beteili-

gungsmanagement
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Amtliche Bekanntmachung

Genehmigung der 22. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Landeshauptstadt Potsdam

„Innovationspark Michendorfer Chaussee“

Die Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Pots-
dam hat in ihrer Sitzung am 04.04.2007 die 22. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Landeshauptstadt Potsdam beschlossen.

Die 22. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde mit Bescheid
des Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung am
23.07.2007 gemäß § 6 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt.

Die Genehmigung der 22. Änderung des Flächennutzungsplanes
„Innovationspark Michendorfer Chaussee“ wird hiermit gemäß § 6
Abs. 5 BauGB bekannt gegeben.

Mit der Bekanntmachung der Genehmigung im Amtsblatt für die
Landeshauptstadt Potsdam wird die 22. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes wirksam. 

Jedermann kann die 22. Änderung des Flächennutzungsplanes
und die dazugehörige Begründung bei der Landeshauptstadt Pots-
dam, Der Oberbürgermeister, Fachbereich Stadtplanung und Bau-
ordnung, Hegelallee 6 – 10, Haus 1, 8. Etage während der Dienst-
stunden einsehen und über seinen Inhalt Auskunft verlangen.

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis Nr. 3 BauGB
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie die in § 214
Abs. 3 Satz 2 BauGB bezeichneten beachtlichen Mängel des Ab-
wägungsvorgangs sind unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres nach dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber
der Landeshauptstadt Potsdam unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind
(§ 215 Abs. 1 BauGB).

Potsdam, den 7. September 2007

Jann Jakobs
Oberbürgermeister

Bekanntmachungsanordnung
Die 22. Änderung des Flächennutzungsplanes der Landeshaupt-
stadt Potsdam „Innovationspark Michendorfer Chaussee“ wird
hiermit gemäß § 19 Abs. 2 der Hauptsatzung der Landeshaupt-
stadt Potsdam vom 11.11.2004, zuletzt geändert durch Satzung
vom 28.03.2006, öffentlich bekannt gemacht.

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften ist nach
§ 5 Abs. 4 Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO) in
Verbindung mit § 1 Abs. 5 der Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen
Vorschriften in den Gemeinden, Ämtern und Landkreisen (Be-
kanntmV) unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines
Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der ortsrechtlichen
Vorschrift angezeigt worden ist. Die Anzeige muss gegenüber der
Landeshauptstadt Potsdam erfolgen, die verletzte Vorschrift be-
zeichnen und die Tatsachen angeben, die den Mangel der orts-
rechtlichen Vorschrift ergeben.

Im Rahmen der Ersatzbekanntmachung der 22. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes findet die öffentliche Auslegung, bestehend
aus der Planzeichnung im Maßstab 1:10.000 und der Begründung,
gemäß § 19 Abs. 3 der Hauptsatzung der Landeshauptstadt Pots-
dam vom 11.11.2004, zuletzt geändert durch Satzung vom
28.03.2006, in der Zeit vom 

5. Oktober 2007 bis 19. Oktober 2007

statt.

Ort: Landeshauptstadt Potsdam, Der Oberbürgermeister, Fach-
bereich Stadtplanung und Bauordnung, Hegelallee 6 – 10,
Haus 1, 8. Etage (vor Raum 816)

Zeit: montags bis donnerstags 07.00 Uhr bis 18.00 Uhr
freitags 07.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Zur Information sind die Unterlagen parallel zur Auslegung im Inter-
net unter www.potsdam.de/beteiligung einsehbar.

Potsdam, den 7. September 2007

Jann Jakobs
Oberbürgermeister
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Die Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam
hat auf ihrer Sitzung am 04.04.2007 den Bebauungsplan Nr. 32 
„Innovationspark Michendorfer Chaussee“ als Satzung beschlossen. 

Der Beschluss des Bebauungsplans wird hiermit gemäß § 10
Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) bekanntgegeben. Mit der Be-
kanntmachung im Amtsblatt für die Landeshauptstadt Potsdam
tritt der Bebauungsplan Nr. 32 „Innovationspark Michendorfer
Chaussee“ in Kraft. Jedermann kann ihn und die dazugehörige Be-
gründung bei der Landeshauptstadt Potsdam, Der Oberbürgermeis-
ter, Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung, Hegelallee 6 – 10,
Haus 1, 8. Etage, während der Dienststunden einsehen und über
seinen Inhalt Auskunft verlangen.

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 32 „Inno-
vationspark Michendorfer Chaussee“ ist im beigefügten Karten-
ausschnitt dargestellt.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB sowie
§ 44 Abs. 4 und § 39 BauGB über die Geltendmachung etwaiger
Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige
Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen
von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltend-
machung wird hingewiesen.

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis Nr. 3 BauGB
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, der in § 214
Abs. 2 BauGB bezeichneten Vorschriften über das Verhältnis des
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans sowie die in §
214 Abs. 3 Satz 2 BauGB bezeichneten beachtlichen Mängel des
Abwägungsvorgangs sind unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb
eines Jahres nach dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber
der Landeshauptstadt Potsdam unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind
(§ 215 Abs. 1 BauGB).

Potsdam, den 19. September 2007

Jann Jakobs
Oberbürgermeister

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 32 „Inno-
vationspark Michendorfer Chaussee“ der Landeshauptstadt Pots-
dam wird hiermit gemäß § 19 Abs. 2 der Hauptsatzung der Lan-
deshauptstadt Potsdam vom 11.11.2004, zuletzt geändert durch
Satzung vom 28.03.2006, öffentlich bekannt gemacht.

Die gesamte Satzung einschließlich der zur Satzung gehörenden
farbigen Planzeichnung mit der Darstellung des räumlichen Gel-
tungsbereichs des Bebauungsplans liegt dauerhaft zu jedermanns
Einsicht bei der Landeshauptstadt Potsdam, Der Oberbürgermeister,
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung, Hegelallee 6 – 10,
Haus 1, 8. Etage, während der Dienststunden vor.

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften ist nach
§ 5 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO)
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit
der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung angezeigt worden
ist. Die Anzeige muss gegenüber der Gemeinde erfolgen, die ver-
letzte Vorschrift bezeichnen und die Tatsachen angeben, die den
Mangel der Satzung ergeben.

Im Rahmen der Ersatzbekanntmachung findet die öffentliche Aus-
legung der Planzeichnung mit der Darstellung des räumlichen Gel-

tungsbereichs des Bebauungsplans im Originalmaßstab M 1:2.000
sowie der textlichen Festsetzungen gemäß § 19 Abs. 3 der Haupt-
satzung der Landeshauptstadt Potsdam vom 11.11.2004, zuletzt
geändert durch Satzung vom 28.03.2006, in der Zeit vom 

5. Oktober 2007 bis zum 19. Oktober 2007

statt.

Ort: Landeshauptstadt Potsdam – Der Oberbürgermeister, Fach-
bereich Stadtplanung und Bauordnung, Hegelallee 6 – 10,
Haus 1, 8. Etage

Zeit: montags bis donnerstags 07.00 Uhr bis 18.00 Uhr
freitags 07.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Ergänzend wird die Planzeichnung mit dem räumlichen Geltungs-
bereich und den textlichen Festsetzungen in das Internet einge-
stellt. Die Unterlagen können während des o.g. Zeitraums unter
www.potsdam.de/beteiligung eingesehen werden.

Potsdam, den 19. September 2007

Jann Jakobs
Oberbürgermeister

Amtliche Bekanntmachung

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 32
„Innovationspark Michendorfer Chaussee“
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Im Zuge der Gemeindegebietsreform vom Oktober 2003 war die
Umbenennung doppelter Straßennamen in den neuen Ortsteilen
durchzuführen.

Bei der im Amtsblatt für die Landeshauptstadt Potsdam am
26. Juli 2007 veröffentlichten Verfügung zur Umbenennung dop-
pelter Straßennamen in den neuen Ortsteilen ist für den Triftweg in
14476 Potsdam OT Fahrland eine falsche Straßenbezeichnung
veröffentlicht worden, die gemäß § 42 Satz 1 VwVfG Bbg hiermit
berichtigt wird.

Die neue, vom Hauptausschuss beschlossene Straßenbezeich-
nung für diese Straße lautet wie folgt:

Ortsteil bisherige Bezeichnung neue Bezeichnung
(nur zur Information) nach Beschlussfassung

Fahrland Triftweg von-Stechow-Straße

Die Umschreibung der amtlichen Dokumente, Personalausweise
und Fahrzeugscheine, wird nach Beschlussfassung lt. „Entschei-
dungsvorlage für die Sitzung des Magistrats“ vom 11. September
1991 (veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Potsdam vom 21. Okto-

ber 1991) für die Anwohner und Firmeninhaber der zuvor genann-
ten Straßen gebührenfrei erfolgen. Anspruch auf Ersatz von weite-
ren Kosten, die durch Umbenennung entstehen, können Anwoh-
ner, Unternehmer und sonstige Geschäftsleute nicht erheben.

Die Pläne zur Lage dieser Verkehrsflächen können bei der Landes-
hauptstadt Potsdam, Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen, Be-
reich Verwaltung/Finanzmanagement, Hegelallee 6 – 10, Zim-
mer 137, zu folgenden Zeiten eingesehen werden:

– dienstags von 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.00 Uhr,
– donnerstags von 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr,
– nach Vereinbarung Tel.: 0331/289 2714 bzw. E-Mail:

christian.wieck@rathaus.potsdam.de

Potsdam, 19. September 2007 

Jann Jakobs
Oberbürgermeister

Berichtigung der Bekanntmachung vom 26. Juli 2007
Straßenumbenennung in Potsdam

Im Zuge der Gemeindegebietsreform vom Oktober 2003 war die
Umbenennung doppelter Straßennamen in den neuen Ortsteilen
durchzuführen.

Bei der im Amtsblatt für die Landeshauptstadt Potsdam am 
26. Juli 2007 veröffentlichten Verfügung zur Umbenennung dop-
pelter Straßennamen in den neuen Ortsteilen ist für die Straße „Am
Weinberg“ in 14476 Potsdam OT Fahrland eine neue Straßenbe-
zeichnung veröffentlicht worden, die gemäß § 42 Satz 1 VwVfG
Bbg hiermit aufgehoben wird.

Die Straßenbezeichnung „Am Weinberg“ in 14476 Potsdam OT
Fahrland bleibt somit bestehen.

Die Pläne zur Lage dieser Verkehrsflächen können bei der Landes-

hauptstadt Potsdam, Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen, 
Bereich Verwaltung/Finanzmanagement, Hegelallee 6 – 10, Zim-
mer 137, zu folgenden Zeiten eingesehen werden:

– dienstags von 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.00 Uhr,
– donnerstags von 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr,
– nach Vereinbarung Tel.: 0331/289 2714 bzw. E-Mail:

christian.wieck@rathaus.potsdam.de 

Potsdam, 19. September 2007 

Jann Jakobs
Oberbürgermeister

Berichtigung der Bekanntmachung vom 26. Juli 2007
Straßenumbenennung in Potsdam
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Auf Grund des § 15 Abs. 4 und § 18 Waldgesetz des Landes
Brandenburg (LWaldG) vom 20. April 2004 (GVBl. I S. 137), zuletzt
geändert durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2001/
42/EG über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter 
Pläne und Programme im Land Brandenburg und zur Änderung
des Walgesetzes des Landes Brandenburg vom 21. Juni 2007
(GVBl. I S. 106) und der Verordnung zum Sperren von Wald (Wald-
sperrverordnung - WaldsperrV) vom 03.05.2004, in Verbindung
mit § 37 Ordnungsbehördengesetz (OBG) in der Bekanntmachung
der Neufassung vom 21.08.1996 (GVBl. S. 226) zuletzt geändert
per Gesetz vom 19.12.2000 (GVBl. S. 179/182) sowie nach öf-
fentlicher Auslegung wird im Zusammenwirken mit den Landkrei-
sen, kreisfreien Städten, den Gemeinden und den betroffenen
Waldbesitzern bzw. Waldbesuchern folgendes angeordnet:

Die Betretungsart Reiten im Wald ist auf solchen Waldwegen
untersagt, die auf einer Karte für das Territorium des Amtes für
Forstwirtschaft Belzig als gesperrte Waldwege gegenüber der Be-
tretungsart Reiten ausgewiesen und in der dazugehörigen Liste
der gesperrten Waldwege eingetragen sind.

Die Wegeliste (siehe Anlage 1) und die Reitwegesperrkarten (siehe
Anlage 2) sind fester Bestandteil dieser öffentlichen Bekannt-
machung. 

Die gesperrten Reitwege werden durch zulässige Sperrschilder
nach § 3 Waldsperrungsver-ordnung i.V.m. der Verwaltungsvor-
schrift des Ministeriums für Landwirtschaft, Umweltschutz und
Raumordnung vom 10. September 2004, veröffentlicht im Amtsblatt
für Brandenburg – Nr. 39 vom 6. Oktober 2004, gekennzeichnet.

Der von der Sperrung bzw. Beschilderung betroffene Waldbesitzer
hat die Markierungen (Reitwegesperrschilder) gemäß § 15 Abs. 6
LWaldG und § 3 Abs. 3 WaldSperrV zu dulden.

Die Sperrung wird für das Territorium des jeweiligen Landkreises
oder der kreisfreien Stadt mit ihrer Bekantmachung wirksam.

Die Sperrung ist vom Zeitpunkt der Bekanntmachung an auf zehn
Jahre befristet.

Eine Waldsperrung ist zulässig, wenn sie verhältnismäßig, d. h.
angemessen, geeignet und erforderlich ist, um Gefahren
oder erhebliche Beeinträchtigungen für den Wald, den Wald-
besucher oder den Waldbesitzer abzuwenden.

Diese Einschränkung des allgemeinen Betretungsrechtes gemäß
§ 15 Abs. 4 LWaldG ist durch das zugrunde liegende öffentliche
Interesse gemäß § 18 Abs. 3 LWaldG aus wichtigen Gründen, ins-
besondere:

1. des Wald- und Forstschutzes einschließlich der Ziele des Na-
turschutzes, 

2. der ordnungsgemäßen Waldbewirtschaftung oder 
3. des Schutzes der Waldbesucher

begründet.

Hinweis

Der Zuständigkeitsbereich des Amtes für Forstwirtschaft Belzig
umfasst den Landkreis Potsdam-Mittelmark, die kreisfreien Städte
Potsdam und Brandenburg sowie Teile des Landkreises Havel-
land. 

Der Text dieser Bekanntmachung, die Karten und die Liste der
gegenüber der Betretungsart Reiten gesperrten Waldwege liegen
zu jedermanns Einsichtnahme während der Sprechzeiten in den
Diensträumen der folgenden Ämter bzw. Dienststellen aus:

Amt für Forstwirtschaft Belzig Allen Dienstsitzen der Oberförs-
Fachteam Hoheit tereien (Obf.):
Forstweg 8 1. Obf. Treuenbrietzen in 
14806 Belzig Frohnsdorf,

2. Obf. Wiesenburg,
3. Obf. Ferch/OT Schmerberg
4. Dippmannsdorf
5. Potsdam
6. Lehnin
7. Wusterwitz
8. Grünaue in Rathenow

Des Weiteren sind die Karten nebst Liste auf der Homepage des
Amtes für Forstwirtschaft Belzig befristet einzusehen.

Anlagen (auch als als CD):

Anlage 1: Liste der gesperrten Wege

Anlage 2: Karten der gesperrten Wege

4 Karte Obf. Treuenbrietzen (Raum Buchholz, Treuenbrietzen,
Hohenwerbig, Grabow)

4 Karten Obf. Wiesenburg (Raum Medewitz, Raben, Belzig)
1 Karte Obf. Ferch (Raum Flottstelle)
2 Karten Obf. Dippmannsdorf (Raum Groß Briesen, Görzke)
2 Karten Obf. Potsdam (Raum Fahrland, Bergholz-Rehbrücke)
1 Karte Obf. Lehnin (Raum Lehnin)
2 Karten Obf. Wusterwitz (Raum Malge, Görden)
1 Karte Obf. Grünaue (Raum Stechow)

Leiter des Amtes für Forstwirtschaft Belzig
Magritz
Leitender Forstdirektor

Öffentliche Bekanntmachung
des Leiters des Amtes für Forstwirtschaft Belzig 

– Untere Forstbehörde –
über die

Sperrung von Waldwegen und Waldbrandwundstreifen gegenüber der Betretungsart Reiten 
im Zuständigkeitsbereich des Amtes für Forstwirtschaft Belzig
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Der Leiter des Amtes für Forstwirtschaft Belzig setzt hiermit den
Plan förderfähiger Maßnahmen im Rahmen des vorbeugenden
Waldbrandschutzes, hier als Entscheidungsgrundlage der Bewilli-
gungsbehörde für den Bereich des AfF Belzig, öffentlich-rechtlich
fest.

Die Planung erfolgt gemäß § 19 „Waldschutz“ und § 20 „Vorbeu-
gender Waldschutz“ Waldgesetz des Landes Brandenburg
(LWaldG) vom 20.04.2004 (GVBl. I S. 137), zuletzt geändert durch
das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2001/42/EG über die
Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Pro-
gramme im Land Brandenburg und zur Änderung des Waldgeset-
zes des Landes Brandenburg vom 21. Juni 2007 (GVBl. I S. 106).

Die Festsetzung der geplanten Maßnahmen erfolgt nach öffent-
licher Bekanntmachung sowie nach der Berücksichtigung hervor-
gebrachter Bedenken und Einwendungen der betroffenen Wald-
besitzer.

Maßnahmen des vorbeugenden Waldrandschutzes, auf welche
sich der festgesetzte Plan erstreckt, sind nachfolgend genannte
Maßnahmen:

1. Neuanlage und Erhaltung von Löschwasserentnahmestellen
mit Angabe der nutzbaren Wassermenge
Hinweis: Die in der Planungskarte punktuell dargestellte 

Lage geplanter, neu zu errichtender Löschwasser-
entnahmestellen stellt einen Suchraum im Umkreis
von 400 m Radius dar.

2. Wegeausbau und -erhaltung (nur Waldwege, keine öffent-
lichen Wege) für den vorbeugenden Waldbrandschutz und die
Waldbrandbekämpfung (Hauptzufahren zur Brandbekämp-
fung, Zufahrten zu Löschwasserentnahmestellen etc.)

3. Auf- und Ausbau von Waldbrandriegelsystemen und Laub-
holzstreifen

4. Aufbau und Unterhaltung von Waldbrandwundstreifen

Diese Planung erstreckt sich über das gesamte Territorium des
Amtes für Forstwirtschaft Belzig. 

Von dieser Planung sind der Landkreis Potsdam-Mittelmark, die
kreisfreien Städte Potsdam und Brandenburg sowie Teile des
Landkreises Havelland betroffen.

Die geplanten Maßnahmen sind einer Planungskarte dargestellt
sowie in zwei entsprechenden Listen aufgeführt (Anlagen). 

Diese Bekanntmachung selbst, fünf Teilkarten und die beiden da-
zugehörigen Listen als Anlagen dieser Bekanntmachung, liegen zu
jedermanns Einsicht während der Dienstzeiten an nachfolgenden
Dienstsitzen bzw. Dienststellen öffentlich aus:

Amt für Forstwirtschaft Belzig Amt für Forstwirtschaft Templin
Fachteam Hoheit -Bewilligungsbehörde- 
Forstweg 8 (Außenstelle Fürstenberg)
14806 Belzig Waldstraße 2 

16798 Fürstenberg
Oberförsterei Treuenbrietzen Oberförsterei Wiesenburg
Lüdendorfer Str. 40 Am Bahnhof 30
14929 Treuenbrietzen/ 14827 Wiesenburg
OT Frohnsdorf
Oberförsterei Ferch Oberförsterei Dippmannsdorf
Am Bahnhof Lienewitz 2 Weitzgrunder Straße 1
14548 Ferch 14806 Dippmannsdorf
Oberförsterei Potsdam Oberförsterei Lehnin
Heinrich-Mann-Allee 93 a Am Fischersberg 6
14478 Potsdam 14797 Lehnin
Oberförsterei Wusterwitz Oberförsterei Grünaue
Ernst-Thälmann-Straße 75 Grünaue 9
14789 Wusterwitz 14712 Rathenow

In den benannten Dienststellen des Amtes für Forstwirtschaft Belzig
kann die Karte des gesamten Territoriums des Amtes für Forstwirt-
schaft Belzig sowie die dazugehörigen Listen eingesehen werden.

Anlagen die in o.g. Dienststellen eingesehen werden können:

Anlage 1: Liste – Wegeausbau und Wegeerhal-
tung

Liste – Neuanlage und Erhaltung von
Löschwasserentnahmestellen

Anlage 2: kartographische Darstellung der Maßnahmen
1 Karte – K r e i s f r e i e

Stadt Brandenburg und Landkreis Havelland
1 Karte – K r e i s f r e i e

Stadt Brandenburg und Landkreis Pots-
dam-Mittelmark

1 Karte – L a n d k r e i s
Potsdam-Mittelmark Ost

1 Karte – L a n d k r e i s
Potsdam-Mittelmark Süd

1 Karte – K r e i s f r e i e
Stadt Potsdam und Landkreis Potsdam-
Mittelmark

Der Leiter des Amtes für Forstwirtschaft Belzig

M a g r i t z
Leitender Forstdirektor

Öffentliche Bekanntmachung
des Leiters des Amtes für Forstwirtschaft Belzig

– Untere Forstbehörde –
über die

öffentlich-rechtliche Festsetzung von förderfähigen Maßnahmen bezüglich des vorbeugenden
Waldbrandschutzes im Wald im Zuständigkeitsbereich des Amtes für Forstwirtschaft Belzig
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Jubilare
Oktober

2007
Der Oberbürgermeister der Stadt Potsdam 

gratuliert folgenden Bürgern zum

90. Geburtstag

15. Oktober 2007 Herr Walter Metzner
28. Oktober 2007 Frau Anneliese Staats
30. Oktober 2007 Frau Hilde Streb

100. Geburtstag

30. Oktober 2007 Frau Hilda Hanzig

102. Geburtstag

25. Oktober 2007 Frau Paula Sommerfeldt

65. Ehejubiläum

02. Oktober 2007 Familie Harold und Helga Steuck
04. Oktober 2007 Familie Harald und Anneliese Horn
11. Oktober 2007 Familie Gerhard und Gertrud Lösekrug
18. Oktober 2007 Familie Harry und Inge Kuhnt

ENDE DES AMTLICHEN TEILS

Das Betreten, sowie das Befahren des Standortübungsplat-
zes „Döberitzer Heide“ ist verboten. Es ist weiterhin verboten,
Fundgegenstände auf dem Standortübungsplatz zu berüh-
ren, aufzunehmen oder zu entwenden. Bei Missachtung be-
steht Lebensgefahr! Ein Zuwiderhandeln stellt eine Ordnungs-
widrigkeit nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten dar
und kann geahndet werden.

Der Standortälteste


